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Der Stadtverordnetenvorsteher

An die
Damen und Herren
der Stadtverordnetenversammlung
und des Magistrates

der Stadt Rödermark

E i n l a d u n g  

Ich lade Sie ein zu der
6. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

(Sitzung Nr. 7/2016)
am Dienstag, 11.10.2016, um 19:30 Uhr.

Die Sitzung findet in der Halle Urberach (Mehrzweckraum), Am Schellbusch 1 statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

TOP 2 Mitteilungen des Magistrats

TOP 3 Anfragen gem. § 16 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

TOP 4 Bestimmung des Termins der Wahl und einer möglichen Stichwahl für die 
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Rödermark
Vorlage: VO/0236/16

TOP 5 Neuwahl der Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Rödermark I 
(Ober-Roden)
Vorlage: VO/0241/16

TOP 6 Förderantrag gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für
den Neubau einer Kinderbetreuungsstätte
Vorlage: VO/0187/16

TOP 7 Musikschule: Neugestaltung der Eigentums- und Vertragsverhältnisse
Investitionskostenzuschuss zum Kauf des Gebäudes Erlengasse 7
Vorlage: VO/0250/16

TOP 8 Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion AL/Die Grünen: "Grüne Mitte" 
Bestandsaufnahme und Perspektiven
Vorlage: CAL/0163/16

Schriftführerin: Frau Morian
Telefon: 06074  911310

21. September 2016
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TOP 9 Antrag der FDP-Fraktion: Neue Siedlungs- und Gewerbeflächen in 
Rödermark
Vorlage: FDP/0160/16

TOP 10 Antrag der SPD-Fraktion: Rödermark 2030 - Städtebauliche Entwicklung 
Rödermarks sichern
Vorlage: SPD/0164/16

TOP 11 Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion AL/Die Grünen: Erstellen eines 
Rödermark-Plan
Vorlage: CAL/0220/16

TOP 12 Antrag der Fraktion der Freien Wähler: Ausgleich für verlorene 
Gewerbegebiete
Vorlage: FWR/0222/16

TOP 13 Antrag der FDP-Fraktion: Gewerbeausgleichsflächen - Business Points
Vorlage: FDP/0225/16

TOP 14 Antrag der FDP-Fraktion: Bestandsaufnahme des Ist-Zustand: 
Gewerbegebiet A27 östlich der Odenwaldstraße
Vorlage: FDP/0224/16

TOP 15 Antrag der SPD-Fraktion: Rödermark: Essbare Stadt
Vorlage: SPD/0217/16

TOP 16 Antrag der FDP-Fraktion: Jägerhaus
Vorlage: FDP/0226/16

TOP 17 Jahresabschluss 2015
Vorlage: VO/0229/16

TOP 18 Entschuldungsfonds - Bericht erstes Halbjahr 2016
Vorlage: VO/0215/16

TOP 19 Doppelhaushalt 2017/2018
(Der Entwurf wird in der Sitzung auf den Tischen ausgelegt)
Vorlage: VO/0232/16

TOP 20 Investitionsprogramm 2017 bis 2021
(Ist Bestandteil des Doppelhaushaltes)
Vorlage: VO/0233/16

Mit freundlichen Grüßen F. d. R.

Sven Sulzmann Susanne Morian
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

19.09.2016

SPD-Fraktion

Norbert Schultheis

Antrag der SPD-Fraktion: Anfrage zu baulichen Veränderungen an der 
Ortseinfahrt Messenhausen

Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Presse im August (z.B. FR vom 12.8.2016) war zu entnehmen, dass auf Weisung des 
Regierungspräsidiums neben anderer Veränderungen an der Ortseinfahrt 
Messenhausen auch Pflanzkübel entfernt werden sollen.
 
Beschlussvorschlag:

Wir fragen daher:

Wurde das Regierungspräsidium vor dem Aufstellen der Pflanzkübel von der Stadt 
kontaktiert?

 Wenn Ja, 
- akzeptierte das Regierungspräsidium die Veränderungen der Ortseinfahrt?
- Wird die Stadt die damaligen Kosten für das Aufstellen der Pflanzkübel daher vom 
Regierungspräsidium zurückfordern?
- Wer übernimmt die Kosten der jetzigen Entfernung der Pflanzkübel?
- Falls die Stadt ganz oder teilweise die Kosten übernehmen muss, wie hoch sind diese 
für die Stadt?

 Wenn Nein,
- warum wurde das Regierungspräsidium nicht kontaktiert, obwohl es den Rückbau 
von Maßnahmen anordnen kann?
- Wie hoch waren die Kosten für das damalige Aufstellen der Pflanzkübel?
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

19.09.2016

SPD-Fraktion

Samuel Diekmann

Antrag der SPD-Fraktion: Anfrage zur Antwort der Kommunalen Betriebe 
auf unsere Anfrage zu vollgelaufenen Kellern im Breidert vom 27.07.2016

Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Auf unsere Fragen vom 27.07.2016 zu den vollgelaufenen Kellern im Breidert 
antworteten die Kommunalen Betriebe in einem sehr ausführlichen Papier.

Auf Seite 5 dieser Antwort heißt es: "... Daher sollte auf kommunaler Ebene ein 
ganzheitliches ausgerichtetes Risikomanagement Sturzfluten erarbeitet werden..." und 
weiter "... in die auch der Katastrophenschutz und örtliche Rettungsgeräte einzubinden 
sind." 

 
Beschlussvorschlag:

Wir fragen daher: 

1. Gibt es bereits ein solches Risikomanagement Sturzfluten, bzw. wann ist ein 
solches zu erwarten? 

2. Welche Gruppen sind hier mit eingebunden?
3. Entstehen hierfür der Stadt Kosten? Wenn Ja wie hoch sind diese?
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0236/16
I/1/2
08.09.2016
Morian, Susanne

Bestimmung des Termins der Wahl und einer möglichen Stichwahl für die 
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Rödermark

Beratungsfolge:

Datum Gremium

12.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt: 

Bürgermeister Roland Kern beendet seine Amtszeit am 31. Mai 2017. Daher ist die 
Neuwahl des Bürgermeisters der Stadt Rödermark notwendig.

Gemäß § 39 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird der Bürgermeister von den 
Bürgern der Stadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
gewählt. Die Wahl ist frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Freiwerden der 
Stelle durchzuführen (§ 42 Abs. 3 HGO).

§ 42 Kommunalwahlgesetz (KWG) regelt, dass die Wahl sowie eine notwendig 
werdende Stichwahl jeweils an einem Sonntag stattfinden. Die Stichwahl findet 
frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl statt (§ 39 
Abs. 1 b) HGO).
Die Bestimmung der Wahltermine ist Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung
(§ 42 KWG).

Der Wahlleiter hat den Wahltag und den Tag einer notwendig werdenden Stichwahl 
im Bekanntmachungsorgan der Stadt öffentlich bekannt zu machen. Die 
Bekanntmachung muss spätestens am 90. Tag vor der Wahl erfolgen (§ 61 Abs. 1 
KWO). 

Der Magistrat empfiehlt, als Tag für die Direktwahl des Bürgermeisters den 05. Februar 
2017 und als Termin für eine eventuell erforderliche Stichwahl den 19. Februar 2017 
festzulegen.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt als Tag für die Direktwahl des 
Bürgermeisters den

05. Februar 2017

und als Tag für eine eventuell erforderliche Stichwahl  den 19. Februar 2017.
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0241/16
I/1/3 Mö
13.09.2016
Morian, Susanne

Neuwahl der Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Rödermark I 
(Ober-Roden)

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Am 15. November 2016 enden die Amtszeiten der Schiedsfrau Andrea Zbiral-Müller 
und des stellvertretenden Schiedsmannes Karl Heinz Hechler für den Bezirk Rödermark 
I (Ober-Roden). Für eine Wiederwahl stehen Frau Zbiral-Müller und Herr Hechler nicht 
zur Verfügung.

Es ist daher eine Neuwahl der Schiedspersonen erforderlich.

Die Neuwahl erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung auf die Dauer von fünf 
Jahren. Zur Wahl bedarf es der Mehrheit  der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung.

Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 4 (3) Hessisches Schiedsamtsgesetz 
(HSchAG) im Neuen Heimatblatt Rödermark (34. Und 35. KW) und in anderen 
Zeitungen wurden Interessierte aus Ober-Roden bis zum 30.09.2016 zur Abgabe einer 
Bewerbung aufgefordert.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt _________________________________ 

zur Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk I (Ober-Roden).

Die Stadtverordnetenversammlung wählt ___________________________________ 

zur stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk II (Ober-Roden).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Finanzielle Auswirkungen:

Nein
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Kommunale Betriebe Rödermark

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0187/16

20.07.2016
Stephan Bossard-Schlegel

Förderantrag gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für
den Neubau einer Kinderbetreuungsstätte

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
29.09.2016 Betriebskommission EB "Kommunale Betriebe Rödermark"
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Die Stadt Rödermark kann im Rahmen des Förderkonzepts des Kommunalen 
Infrastrukturprogramms des Bundes und der Länder Fördermittel über insgesamt 
2,529 Millionen Euro abrufen. Davon 1,931 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm 
für Maßnahmen zur Durchführung von Investitionen mit dem Schwerpunkt 
Bildungsinfrastruktur für Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur.  Weitere 
0,598 Millionen Euro stehen aus dem Landesprogramm zur Verfügung.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.02.2016 erfolgte eine 
Zuweisung der Fördermittel aus dem Landesprogramm für den Straßenbau. Die 
Fördermittel des Bundes können für einen Neubau einer Kinderbetreuungsstätte 
verwendet werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

€ 1.931.304, davon 90% BUNDES-ZUSCHUSS = € 1.737.304
davon 10%  Eigenanteil Kommune  = 194.000 €, der mit einem Komplementär-
Finanzierungsdarlehen vom Land finanziert wird (WI Bank-Darlehen mit 10 Jahre 
Laufzeit, das Land übernimmt die Zinsen, die Kommunen übernehmen lediglich die 
Tilgung).

Baugebiet  „An der Rodau“

Derzeit wird ein Projekt einer Kinderbetreuungsstätte „An der Rodau“ favorisiert. Im 
Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „An der Rodau“ ist eine 3074 qm große 
Geländefläche hierfür vorgesehen. 

Für die zukünftige örtliche Kinderbetreuung mit bis zu 100 Kindern hatte daher der 
Fachbereich IV der Stadt Rödermark ein Raum- und Funktionsprogramm vorgelegt und 
die Gebäudewirtschaft der Kommunalen Betriebe Rödermark hat verschiedene Bau-
konzepte untersucht, um Einsparungspotentiale bei den zukünftigen Baukosten 
erreichen zu können. Die Baukosten werden nach einer aktuellen Kostenschätzung 
und Vorentwurf des Architekturbüros Dr. Ing. Huther & Dipl. Ing. Karawassilis Bauplan 
GmbH vom 31.08.2016, bei ca. EUR 2.500.000 liegen.
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Kosten:

Entsprechende Mittel sollen in den Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 der 
Kommunalen Betriebe Rödermark etatisiert werden.

 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die aus dem Kommunalen 
Investitionsprogramm des Bundes abrufbaren Mittel in Höhe von € 1.931.304 zur 
Teilfinanzierung für den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung, deren Baukosten 
mit € 2.500.000 EUR geschätzt werden, eingesetzt werden sollen.
Eine entsprechende Etatisierung soll in den Wirtschaftsplänen 2017 / 2018 der 
Kommunalen Betriebe Rödermark durchgeführt werden.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

JA

Die Mittel sollen in den Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 etatisiert werden..

 

 



Ausdruck vom: 21.09.2016
Seite: 1/2

VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0250/16
I/2 Bt
16.09.2016
Arne Breustedt

Musikschule: Neugestaltung der Eigentums- und Vertragsverhältnisse
Investitionskostenzuschuss zum Kauf des Gebäudes Erlengasse 7

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Verein Musikschule Rödermark ist seit etwas mehr als 20 Jahren in dem Gebäude 
Erlengasse 7 untergebracht. Ein Investor hat damals das Gebäude errichtet und an die 
Stadt Rödermark vermietet.

Heute sind die Kommunalen Betriebe Rödermark die Mieter des Gebäudes, die eine 
Erstattung der Miete vom Verein Musikschule Rödermark erhalten. Die Stadt 
Rödermark zahlt der Musikschule einen Zuschuss zu den Sach- und Personalkosten, der 
einen Anteil in Höhe von rund 48.000 Euro für Miete und Nebenkosten enthält. 

Dieser Zuschuss ist seit Jahren sukzessive reduziert worden: Von ehemals 116.500 Euro 
im Jahr 2006 auf 76.500 Euro im Jahr 2016. 

Nun möchte sich der Investor von dem Gebäude trennen und hat es der Musikschule 
zum Kauf angeboten. Nachdem mehrere Varianten geprüft wurden, unter anderem 
auch Kauf durch die Stadt Rödermark, hat sich herausgestellt, dass es für alle 
Beteiligten am wirtschaftlichsten ist, wenn die Musikschule das Gebäude erwirbt. 

Die Musikschule hat Gespräche mit mehreren Banken geführt und eine Bank 
gefunden, die eine Finanzierung zu sehr guten Konditionen und über eine Laufzeit von 
20 Jahren, mit 20-jähriger Zinsbindung, anbietet. Nach 20 Jahren wäre das Darlehen 
vollständig getilgt, so dass der Verein eine hohe Sicherheit hinsichtlich der 
aufzubringenden Zinsen hat.

Der Kaufpreis für das Gebäude beläuft sich auf 627.000 Euro (inklusive 
Kaufnebenkosten; kein Makler beteiligt). Die Bank würde der Musikschule ein Darlehen 
in Höhe von 477.000 Euro zur Verfügung stellen, sofern die Stadt Rödermark bereit ist, 
einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 150.000 Euro beizusteuern. 

Nach Prüfung des Sachverhalts und diversen Gesprächen mit dem Investor und der 
Musikschule, könnte das Geschäft zu den genannten Konditionen abgewickelt werden. 
Zusätzlich könnte der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt Rödermark aus dem 
Ergebnishaushalt leistet, dauerhaft um 7.500 Euro pro Jahr reduziert werden. Den 
verbleibenden Betrag, der bisher für Miete aufgewandt wurde, kann und muss die 
Musikschule für Zins- und Tilgung des Darlehens einsetzen. 
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Wenn dieses Verfahren über die Laufzeit des von der Musikschule zu tilgenden 
Darlehens durchgeführt wird, hat die Stadt Rödermark insgesamt 150.000 Euro 
weniger an Zuschüssen gezahlt und die Musikschule den Zuschuss quasi zurückgezahlt 
(ohne Zinsen).

Weiterer Vorteil bei dem Erwerb des Gebäudes durch die Musikschule wäre, dass die 
Stadt Rödermark Zugriffsmöglichkeiten auf dieses zentral am Häfnerplatz gelegene 
Gebäude hat, sofern die Musikschule es veräußern würde. Dies könnte durch ein 
Vorkaufsrecht abgesichert werden, wäre aber nicht möglich, wenn ein anderer 
Investor das Gebäude erwerben würde. 

Außerdem hätte die Musikschule die Sicherheit, dass sie dauerhaft über das Gebäude 
verfügen, ihre Vereinstätigkeit dort ausüben kann und nach 20 Jahren Eigentümerin 
und somit mietfrei ist. Dies würde auch zu einer deutlichen Reduzierung des 
Zuschusses aus dem Ergebnishaushalt führen (analog der Vereinsförderrichtlinien) 

Die Haushaltsmittel für einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 150.000 Euro 
sind nicht im Haushaltsplan veranschlagt, könnten aber überplanmäßig bei 
„Investitionskostenzuschüsse an Vereine und Verbände“ bereitgestellt werden.
Die Liquidität ist gegeben, es kann eine Deckung aus Investitionsüberschüssen der 
Vorjahre erfolgen.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Verein Musikschule Rödermark 
e.V. einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung zu 
stellen. Die Mittelbereitstellung erfolgt überplanmäßig. Zur Deckung werden 
Investitionskostenüberschüsse der Vorjahre herangezogen. 

Die Stadt Rödermark hat sich ein Vorkaufsrecht, für den Fall eines Weiterverkaufs des 
Gebäudes, einräumen zu lassen.

Im Gegenzug zur Bezuschussung ist der jährliche Betriebskostenzuschuss, der aus dem 
Ergebnishaushalt an die Musikschule gezahlt wird, dauerhaft um 7.500 Euro zu 
reduzieren.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

JA
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

20.06.2016

CDU-Fraktion und
Fraktion Andere Liste/
Die Grünen

Stefan Gerl
Michael Gensert

Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Andere Liste/Die Grünen:
"Grüne Mitte" Bestandsaufnahme und Perspektiven

Beratungsfolge:

Datum Gremium

29.06.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
30.06.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
12.07.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

  
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird hinsichtlich der über die „Grüne Mitte“ gefassten Beschlüsse 
aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung eine Bestandsaufnahme des bisher 
Erreichten vorzulegen sowie Perspektiven für die weitere Vorgehensweise 
aufzuzeigen. 

Sowohl die Bestandsaufnahme als auch der perspektivische Ausblick sollten folgende 
Themenbereiche umfassen:

1. Naturschutz

 Entwicklung des Naturraumes zwischen den beiden Stadtteilen seit 
Beschlussfassung über die „Grüne Mitte“

 Darstellung der Situation der Landwirtschaft in diesem Bereich
 Darstellung möglicher Konfliktpotentiale zwischen Freizeitnutzungen aller 

Art und dem Naturschutz
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2. Hochwasserschutz

 Stand der Renaturierungsmaßnahmen der Rodau
 Möglichkeiten zur Weiterführung der Maßnahme
 Waren die damaligen Prognosen zum Hochwasserschutz realistisch

3. Freizeitqualität der „Grünen Mitte“

 Beschreibung der „Grünen Mitte“ als Freizeit- und Naherholungsraum für 
die Bevölkerung

 Derzeitige und zukünftige Nutzung von Weidenkirche, Kleingärten, 
Kleingärtenanlage und Kinder- und Jugendfarm

 Darstellung etwaiger Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich dieser 
Nutzungen

 Erfahrungen und Möglichkeiten für die Durchführung von Festen in 
diesem Areal

 Beschreibung und Entwicklungsmöglichkeiten für Sportstätten zwischen 
den beiden Stadtteilen.

4. Grüne Mitte im Rahmen der Stadtentwicklung

 Einbeziehung der Perlite-Planung in die weitere Gestaltung der Grünen 
Mitte

 Weitere Gestaltung und Einbeziehung des Areals am Badehaus
 Mögliche Gewinnung von „Ökopunkten“ für erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauleitplanungen an 
anderen Stellen im Stadtgebiet

 Einbettung der Grünen Mitte in eine Gesamtentwicklung des Raumes 
zwischen Ober-Roden und Urberach, Aufzeigen von Möglichkeiten und 
Perspektiven für eine solche Gesamtentwicklung

 Planerische Bewertung der Grünen Mitte und des Gesamtareals zwischen 
Ober-Roden und Urberach bei der Aufstellung des regionalen 
Flächennutzungsplanes.

5. Verbindungsweg zwischen Urberach und Ober-Roden

 Darstellung und Beschreibung des Ist-Zustandes für Fußgänger und 
Fahrradfahrer

 Ausblick und Perspektive für die weitere Vorgehensweise

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

20.06.2016

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Neue Siedlungs- und Gewerbeflächen in 
Rödermark

Beratungsfolge:

Datum Gremium

29.06.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
30.06.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
12.07.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Der Direktor des Regionalsverbands Frankfurt-RheinMain, Ludger Stuve, fordert aktuell 
die Kommunen im Rhein-Main Gebiet nachdrücklich dazu auf, kurz- und mittelfristig 
neue Siedlungs- und Gewerbeflächen auszuweisen und nutzbar zu machen. Dies 
begrüßt die FDP Rödermark ausdrücklich - war es doch die FDP, die in der 
Vergangenheit ebendies immer und immer und immer wieder in der 
Stadtverordnetenversammlung gefordert hat. Im aktuellen Koalitionsvertrag 2016-
2021 der alten und neuen regierenden Koalition aus CDU und AL/Grüne wird ein 
„Rödermarkplan“ mit neuen Siedlungs- und Gewerbeflächen ausdrücklich gefordert. In 
diesem besagten Koalitionsvertrag heißt es dazu konkret (Zitate): 

- „[...] Grundsätzlich sind genügend Flächen zu aktivieren, um wenigstens 
mittelfristig die Bedarfe abdecken zu können. Insbesondere bei der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sind weitere Optionen zum 
Wohnungsbau zu eröffnen. [...]“ 

- „[...] Flächenbereitstellung für eine wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere 
auch für Neuansiedlungen [...]“ 

- „[...] ist der Bedarf an Flächen festzustellen und kritisch zu würdigen. Diese 
Bedarfsanalyse ist durchzuführen für gewerbliche Nutzung, für Wohnen, 
Einkaufen und für kulturelle und soziale Einrichtungen und Aktivitäten. 
Grundsätzlich muss in allen Bereichen eine maßvolle Weiterentwicklung 
möglich sein. [...]“ 
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Die FDP stellt hierzu hocherfreut fest, dass der liberale Politikansatz der maßvollen und 
bedarfsgerechten Gebietsentwicklung und -ausweisung nunmehr endlich auch bei der 
schwarz-grünen Koalition angekommen ist. Um jedoch jetzt bei der Erreichung dieses 
im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Ziels nicht wieder wertvolle Zeit/Jahre mit 
Abwarten oder Hinauszögern zu vergeuden, sind hierzu nun dringend konkrete 
Maßnahmen und erste Schritte erforderlich.

 
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftrag, zu prüfen und in einer der beiden Sitzungen des 
Ausschuss für Bau, Umwelt Sicherheit und Energie im September 2016 zu berichten:

1. welche Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und Mischgebietsflächen, die 
aktuell noch nicht genutzt sind und für die es noch keinen gültigen 
Bebauungsplan gibt, auf dem Gebiet der Stadt Rödermark auf Basis des aktuell 
gültigen regionalen Flächennutzungsplan ausgewiesen werden könnten, mit 
welcher Größer und Nutzung, und diese konkret zu benennen.

2. welche bebauten Flächen aktuell nicht Bestandteil von Bebauungsplänen
sind, ob es möglich ist, diese
in Bebauungspläne gemäß einem Rödermarkplan aufzunehmen, wie dies 
geschehen könnte und in
welchem Zeitrahmen.

3. welche Flächen in Bebauungsplänen erfasst sind, deren Nutzung nicht der im 
Bebauungsplan festgelegten entspricht.

4. welche finanziellen und personellen Ressourcen nötig sind, um einen/den 
„Rödermarkplan“ (Überplanung des Stadtgebiets Rödermark mit 
Neuausweisungen) überhaupt realistisch umsetzen zu können.

5. wieviel Fläche (m2) sinnvollerweise für die mittelfristige Realisierung des 
„Rödermarkplans“ im regionalen Flächennutzungsplan aktiviert bzw. nutzbar 
gemacht werden müss(-t-)en.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

20.06.2016

SPD-Fraktion

Antrag der SPD-Fraktion: Rödermark 2030 - Städtebauliche Entwicklung 
Rödermarks sichern

Beratungsfolge:

Datum Gremium

29.06.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
30.06.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
12.07.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Für den Kreis Offenbach wird bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungszuwachs von 27.000 
Personen prognostiziert. Dieser Zuwachs wird insbesondere Auswirkungen auf den 
regionalen und den lokalen Wohnungsmarkt haben. Steigende Mieten und steigende 
Baulandbaupreise werden die Folgen sein, wenn nicht zügig eine Ausweitung der 
Angebote erfolgt. Keine Kommune darf sich der Verantwortung entziehen hier 
gegenzusteuern, weil nur gemeinsames Handeln aller Erfolg verspricht. 
Daher ist es erforderlich, auch in Rödermark eine Neuorientierung in der Bauland- und 
Bodenpolitik einzuleiten und die sich daraus ergebenden Planungsziele festzulegen. 
Dabei muss auch die Entscheidungsmöglichkeit für Rödermark erhöht werden. 

Die Erfordernis zur Ausweisung neuer Flächen kann - insbesondere auch für den 
Sozialen Wohnungsbau - vor dem Hintergrund der Entwicklung nicht mehr geleugnet 
werden. 
Es muss das Ziel sein, dass die Stadt auf das dynamischen Wachstum der Region 
reagieren kann und von der allgemeinen Entwicklung nicht abgehängt wird. 
Langfristig kann so ein Beitrag zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung geleistet 
werden.
 
Beschlussvorschlag:

Zur Vorbereitung einer Entscheidung über die Ausweisung neuer Flächen für 
Wohnungsbau und zur Ansiedlung von Gewerbe auf dem Gebiet der Stadt Rödermark 
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wird der Magistrat beauftragt zu klären, wie und wo eine Bebauung zwischen den 
beiden Ortsteilen Ober-Roden und Urberach möglich ist. 

Dabei sollen insbesondere folgende Fragen geklärt werden: 
Welche Flächen sind schon im Besitz der Stadt? 
Welche Flächen sind über die Festlegung Landschaftsschutzgebiet hinaus durch 
weitere Auflagen oder durch tatsächliche Entwicklungen besonders schützenswert? 
Gibt es Umstände, die erhöhte Kosten beim der Erschließung dieser Flächen erwarten 
lassen? 
Weiterhin soll gutachterlich bewertet werden, wie und in welcher Größe eine 
sogenannte Grüne Mitte in eine städtebauliche Entwicklung auf diesem Gebiet 
integriert werden kann. 

Die zukünftige Entwicklung neuer Bauflächen soll sich zunächst auf das Gebiet 
zwischen den beiden Ortsteilen Ober-Roden und Urberach konzentrieren. 

Die Vertretung der Stadt Rödermark im Planungsverband Frankfurt Rhein-Main wird 
aufgefordert, eine Entscheidung zur Überarbeitung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes zur Ausweisung neuer Bauflächen auch auf dem Gebiet der 
Stadt Rödermark einzufordern. 

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

CDU-Fraktion und
Fraktion Andere Liste/
Die Grünen

Michael Gensert
Stefan Gerl

Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Andere Liste/Die Grünen:
Erstellen eines Rödermark-Plan

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Es soll ein Rödermark-Plan erstellt werden - eine umfassende, sich auf das gesamte 
Stadtgebiet beziehende Stadtentwicklungskonzeption, die auch langfristige 
Zielsetzungen aufstellt. Sämtliche vorliegenden Detail- und Fachpläne sind 
einzubeziehen sowie wirtschaftliche, kulturelle, soziale und ökologische Belange und 
Entwicklungsaspekte zu berücksichtigen. 
Beschlussvorschlag:

1. Der Magistrat beauftragt zu prüfen und darzustellen, welche Voraussetzungen 
geschaffen werden müssen, um einen solchen Rödermark-Plan aufzustellen.

2. Insbesondere soll geprüft werden, ob die Einschaltung eines Planungsbüros mit 
Schwerpunkt Stadtentwicklung möglich und zweckmäßig ist. Falls die 
Einschaltung eines Planungsbüros für sinnvoll erachtet wird, wird der Magistrat 
aufgefordert, konkrete Vorschläge zu entwickeln und den finanziellen 
Handlungsrahmen darzustellen.

3. Es ist zu prüfen, ob der Leitbildprozess aktiviert bzw. reaktiviert werden kann 
oder muss.

Der Stadtentwicklungsplan für Rödermark (Rödermark-Plan) soll im Wesentlichen 
folgende Inhalte haben:

 Es sind Möglichkeiten darzustellen, die der derzeitige Regionalplan im Innen- 
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und Außenbereich zulässt. Die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten sind 
zu bewerten und konkrete Prioritäten und Vorschläge zu benennen.

 Es ist darzustellen und zu bewerten, welche Entwicklungsmöglichkeiten im 
Außenbereich dadurch bestehen, dass der Flächennutzungsplan nicht 
parzellenscharf ist. Solche Entwicklungsmöglichkeiten sind planerisch zu 
bewerten.

 Es ist zu prüfen, ob Abweichungen von dem gültigen Flächennutzungsplan bis 
zur Neuaufstellung des Planes möglich sind. Die entsprechenden 
Voraussetzungen sind darzustellen. Des Weiteren ist auch hier eine planerische 
Bewertung durchzuführen.

 Zur Bereitstellung weiterer Flächen zur Wohnbaunutzung ist zu ermitteln, wo 
Verdichtung insbesondere Nachverdichtung sinnvoll ist und ob in diesem 
Zusammenhang bauplanerische Maßnahmen ergriffen werden sollten.

 Bei Gewerbegebieten ist darzustellen, inwieweit baurechtswidrige Nutzungen 
vorliegen, wie und in welchem Umfang diese illegalen Nutzungen verhindert 
und unterbunden werden oder in einer Neukonzeption aufgehen können.

Der Aufstellungsprozess des Rödermark-Plan soll offen gestaltet werden. Die 
Beteiligung der Bürgerschaft und die Einschaltung eines Planungsbüros soll ermöglicht 
werden.

Eine Leitlinie für die Stadtentwicklung soll folgende Parameter berücksichtigen:

 Es ist davon auszugehen, dass der Zustrom von Menschen in das Rhein-Main-
Gebiet anhält und die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum erforderlich ist.

 Es ist davon auszugehen, dass Flächen für das Bestandsgewerbe, aber auch für 
Neuansiedlungen von Unternehmen und Gewerbe bereit zu stellen sind.

 Welchen Bedarf es an Flächen Wohnungsbau, Gewerbe und 
Gewerbeansiedlung, kulturelle Einrichtungen, Nahversorgung, Einkaufen, Sport 
und Naherholung gibt.

 Wo die entsprechenden Bedarfe flächenmäßig dargestellt werden können.

 Wie die einzelnen Areale des Stadtgebiets in Zukunft genutzt werden sollen und 
wo Planungen und gegebenenfalls auch Überplanungen durchgeführt werden 
sollen.

 Welche Planungsoptionen im Hinblick auf die Fortschreibung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes zu schaffen sind.

 Welche Impulse zur Erreichung der Planziele gesetzt werden müssen.

 Die zukünftige Struktur der Stadt.

 Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Ortskerne sowie die Bestimmung 
ihrer Funktion für die Stadt

 Die Grüne Mitte ist in ihrer Funktion als Naherholungsraum und Bindeglied 
zwischen den beiden Stadtteilen zu stärken.
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 Verortung und Funktion der Stadt Rödermark im Kultur- und Wirtschaftsraum 
Rhein-Main.

 Darstellung der Möglichkeiten zur Sicherung zukünftigen Belange von Land- 
und Forstwirtschaft, Naturschutz und Naherholung.

Bei dem Aufstellungsprozess für den Rödermark-Plan ist zu berücksichtigen, dass es 
wichtige Zwischenetappen gibt:

Wichtigste mittelfristige Zwischenetappe ist die Fortschreibung des „Regionalen 
Flächennutzungsplanes“ durch den Regionalverband. Die Stadt Rödermark hat ihre 
Vorstellungen und Interessen rechtzeitig und qualifiziert in diesen Aufstellungsprozess 
einzubringen. Es ist darzustellen, welche Qualität die entsprechenden Stellungnahmen 
erzielen müssen, um tatsächlich beim Aufstellungsprozess berücksichtigt zu werden. 

Es besteht jedoch auch ein kurzfristiger Handlungsbedarf.
Der Aufstellungsprozess soll auch einen Beitrag dazu leisten, darzustellen, welche 
kurzfristigeren Handlungsmöglichkeiten es in der Stadtentwicklung gibt. Insbesondere 
soll auch dargestellt werden, wie Flächen zur Befriedigung von notwendigen Bedarfen 
kurzfristig mobilisiert werden können.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

Fraktion:
Freie Wähler Rödermark

Peter Schröder

Antrag der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Ausgleich für verlorene 
Gewerbegebiete

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

In Rödermark sind in den vergangenen Jahren sehr viele potentielle Grundstücke, 
welche eine gewerbliche Nutzung zugelassen hätten, in andere Nutzungen 
umgewandelt worden. Als Beispiel nennen wir hier:

 Residenz am Badehaus, Urberach
 Franziskushaus, Ober-Rodener Str. in Urberach
 Gelände von Hitzel & Beck am Bahnhof in Ober-Roden
 Ehemaliger Pennymarkt / Dornheim am Dalles in Urberach 
 Odenwaldstr. 66, Ober-Roden, Flüchtlingsunterkunft
 Maybachstr. 4, Ober-Roden, Flüchtlingsunterkunft
 Kapellenstr., Ober-Roden
 Carl-Benz-Str. 6, Urberach
 Neckarstr. / Dörner Str. , Ober-Roden
 diverse Grundstücke in der Odenwaldstr., Ober-Roden

Die Zinsen sind auf einem historischen Tiefstand, die Wirtschaft floriert, Export und 
Konsum laufen sehr gut. Von diesem Wirtschaftswachstum muss auch unsere Stadt 
profitieren! Unsere Nachbarkommunen haben den Trend erkannt und die 
Möglichkeiten genutzt,  vom Wirtschaftswachstum zu profitieren. In Rödermark 
dagegen wird lediglich versucht, den Bestand zu halten. Expansionsmöglichkeiten und 
Neuansiedlungen werden den Unternehmen in unserer Stadt auch durch mangelnde 
Flächen erschwert.
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Wir benötigen dringend Steuereinnahmen aus der Wirtschaft, um die sozialen 
Aufgaben unserer Kommune finanzieren zu können und um Handlungsspielraum für 
freiwillige Leistungen zu haben, ohne die Bürger durch noch mehr Steuererhöhungen 
zu belasten.
Wir benötigen Arbeitsplätze vor Ort, damit z. B. auch die Freiwilligen Feuerwehren 
ihren Aufgaben nachkommen und die Tageseinsatzbereitschaft sicherstellen können. 
Arbeitsplätze vor Ort sorgen auch für den wichtigen Klimaschutz, wenn nicht noch 
mehr Pendler mit Kraftfahrzeugen in die umliegenden Städte fahren müssen. Diese 
CO2-Belastungen können auch durch ein jährliches kostenverursachendes Stadtradeln 
nicht kompensiert werden.
  
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt:

1. dafür Sorge zu tragen, dass für jeden Quadratmeter umgewidmeten Gewerbegebiet 
an anderer Stelle mindestens eine gleichgeordnete Fläche für Gewerbe geschaffen 
wird.

2. zusätzlich neue Gewerbegebiete und Mischgebiete zu planen.

3. durch geeignete Maßnahmen die Gewerbesteuereinnahmen durch die Ansiedlung 
neuer Unternehmen in Rödermark zu stärken und zu verstetigen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Gewerbeausgleichsflächen - Business Points

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

In der jüngeren Vergangenheit wurden peu à peu in Rödermark immer mehr 
ausgewiesene Gewerbeflächen durch faktische Innenentwicklung vernichtet und in 
Wohnraum umgewidmet. Generell besteht kein Zweifel daran, dass Rödermark neuen 
und auch bezahlbaren Wohnraum benötigt, allerdings darf dies nicht im Wege des 
ersatzlosen Wegfallens von Gewerbeflächen geschehen, sondern im ergänzenden 
Miteinander. Die Devise für Rödermark muss lauten, dass Wohnen und Arbeiten vor 
Ort anzustreben sind. Hierbei ist nicht nur die Gewerbesteuer in den Blick zu nehmen, 
sondern insbesondere auch Aspekte wie Expansionsmöglichkeiten für das 
Bestandsgewerbe, Arbeitsplätze vor Ort aus Sicht der Feuerwehr (Stichwort: 
„Tageseinsatzverfügbarkeit“) und nicht zuletzt auch aktiver Umweltschutz durch 
weniger Pendelkilometer. Die für das Gewerbe nutzbaren Flächen in Rödermark dürfen 
sich nicht weiter verringern, für zukünftig verlorengehende Flächen muss an anderer 
Stelle automatisch ein Flächenausgleich geschaffen werden. Dazu soll ein 
Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Für alle zukünftigen Projekte, deren Realisierung eine Nutzungsänderung i.S.d. 
BauNVO dahingehend mit sich bringt, dass vormalige Gewerbeflächen 
(Gewerbegebiet oder Mischgebiet) hin zu reiner Wohnnutzung oder Mischgebiet mit 
vorrangiger Wohnnutzung umgewidmet werden (müssen), wird zeitgleich an anderer 
Stelle im Stadtgebiet eine in der Größenordnung korrespondierende 
Gewerbeausgleichfläche geschaffen - durch Neuausweisung unterhalb der für den 
RegFNP erheblichen qm-Zahl oder ebenfalls Nutzungsänderung. Zu keiner Zeit nach 
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der Beschlussfassung darf die Summe aller baurechtlich für Gewerbe vorgesehener 
Flächen kleiner sein als zum Zeitpunkt des Beschlusses. 

Gedanklich angelehnt werden soll das neue Modell der Gewerbeausgleichsflächen an 
die Systematik der Naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen; ein einfaches 
Punktesystem (z.B. „Business Points“ - 1qm wegfallende bestehende Gewerbefläche = 
1 qm neu zu schaffende Gewerbefläche) ist hierfür denkbar. 

Aufgabe des Magistrates soll/muss es zukünftig sein, bei jedem Vorhaben, welches 
bestehende Gewerbefläche um-/entwidmet, gleichzeitig und automatisch einen 
parallelen Vorschlag für die zeitgleiche Schaffung entsprechender 
Gewerbeausgleichsflächen an anderer Stelle im Gemarkungsgebiet vorzulegen. Sollte 
zum Zeitpunkt der Um-/Entwidmung ein positiver Saldo hinsichtlich der 
Gewerbeausgleichsflächen vorhanden sein, ist eine entsprechende Verrechnung 
darzulegen; ein Negativsaldo darf nicht länger als 12 Monate nach der letzten 
Verrechnungsdarlegung bestehen bleiben.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Bestandsaufnahme des Ist-Zustand: 
Gewerbegebiet A27 östlich der Odenwaldstraße

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Der Direktor des Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main, Ludger Stuve, forderte die 
Kommunen im Rhein-Main Gebiet nachdrücklich dazu auf, kurz- und mittelfristig neue 
Siedlungs- und Gewerbeflächen auszuweisen und nutzbar zu machen. Die aktuellen 
Prognosen des hessischen Statistischen Landesamtes vom Februar 2016 sehen einen 
Bevölkerungszuwachs im Kreis Offenbach in den nächsten 15 Jahren um rund 30.000 
Personen voraus. Bei einer gleichmäßigen Verteilung muss sich Rödermark auf eine 
Bevölkerungszunahme um über 2000 Einwohner einstellen. Wollte man diese 
Personen auf Neubaugebiete mit Einfamilien-, Reihen- und kleinen 
Mehrfamilienhäusern verteilen, müssen dazu bei einem durchschnittlichen 
Flächenbedarf pro Person von rund 250 qm rund 50 ha Neubaufläche bereitgestellt 
werden. Diese Größenordnung steht im Flächennutzungsplan nicht zur Verfügung. Die 
zusätzlichen Einwohner müssen daher vor allem in verdichteter Bebauung 
untergebracht werden. Nur durch Außen- und Innenentwicklung gemeinsam kann es 
gelingen, die benötigten Wohnflächen bereitzustellen.

Ein Areal mit besonderem Potenzial zur Innenentwicklung ist das Gewerbegebiet 
östlich der Odenwaldstraße, das von dem Bebauungsplan A27 aus dem Jahr 2001 
abgedeckt wird. In den letzten Jahrzehnten hat der Magistrat es wissentlich 
zugelassen, dass der Gewerbeanteil in diesem rund 5,5 ha großen Gebiet sukzessive 
zurückgegangen und die dem Bebauungsplan in weiten Teilen widersprechende 
Wohnnutzung ist in den Vordergrund getreten ist, u. a. in Form einer 
Flüchtlingsunterkunft für 100 Personen. Ein Teil des Gebietes wurde zur Darstellung 
einer Wohnbebauung auf dem ehem. Hitzel & Beck-Areal bereits überplant, auf einem 
städtischen Grundstück steht ein reines Wohnhaus und eine Kindertagesstätte. 
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Für den Antragsteller erscheint es objektiv nicht realistisch, dass die ursprüngliche und 
durch den Bebauungsplan festgelegte vorrangige Gewerbenutzung irgendwann 
wieder in den Vordergrund treten wird. Mit der auf vielen Grundstücken in den 
Vordergrund getretenen Wohnnutzung sind Tatsachen geschaffen worden. Um auf die 
teilweise planwidrige Nutzung des Geländes zu reagieren, wäre es eine Option, den 
Bebauungsplan der tatsächlichen Nutzung (mithin dem Status quo) anzupassen und 
das Potenzial des Gebietes damit besser zu erschließen – unter besonderer 
Berücksichtigung der Belange des noch vorhandenen Gewerbes. Selbstverständlich 
müssten bei einer teilweisen oder vollständigen Umwidmung von Gewerbeflächen an 
anderer Stelle Gewerbeausgleichsflächen geschaffen werden (siehe Antrag 
„Gewerbeausgleichsflächen“). 

Um hierzu die richtigen Entscheidungen treffen zu können, ist eine Bestandsaufnahme 
unerlässlich.   
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans östlich der Odenwaldstraße vorzunehmen. Ziel 
der Bestandsaufnahme ist es, eine Entscheidung herbeiführen zu können, ob und 
unter welchen Bedingungen eine Änderung des Bebauungsplans möglich ist, um das 
Potenzial dieses Areals besser zu nutzen als in der jüngeren Vergangenheit. Dabei 
sollten u.a. folgende Fragen erörtert werden. 

- Wie viele Wohnungen existieren aktuell (ohne die Planungen auf dem ehem. Hitzel & 
Beck-Areal) im Bereich des Bebauungsplans A27? 

- Wie viele davon entsprechen den Festlegungen des Bebauungsplans. 

- Wie viele Menschen haben ihren Wohnsitz in diesem Areal angegeben (ohne 
Flüchtlinge/Asylbewerber)? 

- Wie viele Gewerbe sind in diesem Bereich noch angemeldet? 

- Welcher Art sind diese Gewerbe und welche Anforderungen stellen sie an ihre 
unmittelbare Umgebung?

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

SPD-Fraktion

Samuel Diekmann

Antrag der SPD-Fraktion: Rödermark: Essbare Stadt

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
28.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Städte wie Andernach, Kassel oder Darmstadt haben es vorgemacht: Grünflächen 
können nicht nur grüne Flecke im Stadtbild sein, die der Erholung dienen, sondern 
auch der Umweltpädagogik für Jung und Alt dienen. 

Wo auf öffentlichen Grünflächen andernorts oft die Devise „betreten verboten“ gilt, 
heißt es dann „pflücken erlaubt“ - denn alle Pflanzen sind essbar. Kürbisse, Tomaten, 
Wein-Trauben, Kartoffeln und  anderes Obst und Gemüse, Kräuter und essbare 
Blumen usw. werden angebaut und regen nicht nur zum verweilen, sondern auch zum 
naschen und neues kennenlerne ein. Auch eine bienenfreundliche Gestaltung ist mit 
diesem neuen Focus möglich.

Ein Projekt, dass wunderbar in unsere Stadt passt und wenig finanziellen Mitteln das 
Stadtbild aufwerten wird. 

 
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird ...
 erstens dazu beauftragt zukünftig eine essbare Bepflanzung in städtischen 

Grünflächen zu fördern,
 zweitens eine Zusammenarbeit/ Kooperation mit ehrenamtlich engagierten 

Bürgern anzustreben,
 drittens umgehend eine erste, geeignete Grünfläche für das Projekt 

bereitszustellen und entsprechend zu bepflanzen zu lassen,
 viertens zukünftig die Bürger (z.B. über eine Broschüre oder Internetkarte auf 

der Homepage) über alle essbaren Plätze zu informieren.
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

29.08.2016

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: Jägerhaus

Beratungsfolge:

Datum Gremium

07.09.2016 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie
08.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
20.09.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
27.09.2016 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Am 06.12.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung mit Stimmenmehrheit (bei 
einer Gegenstimme der FDP) beschlossen, dass die Stadt zum Zwecke des Erhalts der 
städtebaulichen Struktur am Rathausplatz sowie zur Steuerung der weiteren 
Entwicklung im Ortskern Ober-Roden von der Erbengemeinschaft Jäger das Anwesen 
Dieburger Straße 21, Gemarkung Ober-Roden Flur 19 Nr. 195/1, 239 qm erwirbt. Der 
Kaufpreis betrug 169.000,00 €. Alle im Rahmen des Grundstückskaufvertrages 
entstehenden Kosten trug die Stadt Rödermark. 

Das Anwesen wurde Ende 2011 ohne durchdachten Plan für eine Nutzung erworben. 
Nun ist das Gebäude seit über 4,5 Jahren im Besitz der Stadt Rödermark, ohne dass es 
in seiner Gesamtheit einer erkennbaren Nutzung oder Sanierung/Restaurierung 
zugeführt wurde oder eine Steuerung der weiteren Entwicklung im Ortskern von Ober-
Roden stattgefunden hat. Seit dem Erwerb ist mithin kein Plan für eine weitere 
Nutzung entwickelt worden oder hat sich aufgedrängt und ein solcher Plan ist 
mittelfristig aufgrund des augenscheinlich hohen Investitions- und Sanierungsbedarfs 
auch nicht absehbar. Laut Aussage des Magistrates als Antwort auf eine Anfrage der 
FDP-Fraktion belaufen sich die jährlichen Kosten für das Anwesen für die 
Allgemeinheit auf über 10.000 €. Dies steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für die 
Stadt. Vor diesem Hintergrund besteht Entscheidungs- und Handlungsbedarf – 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass eine ohnehin stark sanierungsbedürftige 
Immobilie mit den Jahren des Leerstandes immer höhere Kosten produziert und ggf. 
sogar Verkehrssicherungspflichten hervorruft. 

Da die Stadt offensichtlich auch längerfristig keinen erkennbaren Bedarf für das 
Gebäude hat, ist eine Wiederveräußerung angeraten, um die Betriebskosten 
einzusparen. Aus Sicht des Antragstellers ist der Erhalt des Gebäudes dabei keinesfalls 
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die bzw. eine Grundvoraussetzung. Auch der permanente Abriss und damit die 
Schaffung einer Sichtachse zwischen Kulturhalle und Rathaus, einer optischen 
Verbindung zwischen Kulturhallenvorplatz und Rathausplatz würde aus Sicht der 
antragstellenden Fraktion beide Plätze wechselseitig aufwerte 
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt, für das Anwesen Dieburger Straße 21, Gemarkung 
Ober-Roden Flur 19 Nr. 195/1, 239 qm („Jägerhaus“), einen Investor zu suchen bzw. 
mit ggf. zu einem früheren Zeitpunkt vorhandenen Investoren in 
Sondierungsgespräche über einen Verkauf einzutreten. Der Erhalt des Gebäudes soll 
dabei keinesfalls eine zwingende Voraussetzung sein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung: 
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0229/16
1/2/1/Sc/J
31.08.2016
Simone Jäger

Jahresabschluss 2015

Beratungsfolge:

Datum Gremium

12.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, am Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Stadt darstellt.
 
Gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschließt die Stadtverordnetenversammlung den vom 
Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des zweiten 
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die Entlastung 
des Magistrats.

Der vom Fachbereich Finanzen erstellte Jahresabschluss wurde vom Rechnungs-
prüfungsamt geprüft und am 14. Juli 2016 mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehen.
 
Das Jahresergebnis 2015 der Stadt Rödermark, welches auch Grundlage der Schutz-
schirmvereinbarung ist, weist im ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 
3.151.661,04 € (Plan 4.157.700,05 €) auf, so dass eine Ergebnisverbesserung im 
Plan/Ist Vergleich von 1.006.039,01 € zu verzeichnen ist. 

Im außerordentlichen Ergebnis verzeichnet die Stadt Rödermark einen Gewinn in Höhe 
von 812.082,72 € (Plan 1.130.352,11 €).

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.339.578,32 Euro 
aus, dem ein Planansatz 2015 in Höhe von 3.027.347,94 Euro gegenüber steht. Dies 
entspricht einer Ergebnisverbesserung um 22,7 %.

Aus Investitionstätigkeiten wurde ein Überschuss in Höhe von 1.019.242,79 € erzielt.

Aufgrund der Darlehensablösung durch die Teilnahme am Entschuldungsfonds Hessen 
(Schutzschirm) wurden die Jahresfehlbeträge 2008, 2009 und ein Teilbetrag aus 2010 
mit der Umschuldung in Höhe von 10.048.162,00 € verrechnet, so dass in den 
Folgejahren keine Verrechnung mit der Nettoposition vorzunehmen war. In diesem 
Jahr findet wieder der § 25 Abs. 3 GemHVO Anwendung. Der Jahresverlust aus 2010 
(Rest: € -6.502.861,03) wird mit der Nettoposition verrechnet. Die Jahresverluste der 
folgenden Jahre 2011-2015 werden gemäß den Regelungen zum Haushaltsausgleich 
fünf Jahre auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Die kurzfristigen Verbindlichkeiten spiegeln zum 31.12.2015 eine Inanspruchnahme 
von Kassenkrediten in Höhe von 33 Mio. € wider.

Der Magistrat empfiehlt, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 2.339.578,32 € 
gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den mit dem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes vom 14. Juli 2016 versehenen 
Jahresabschluss 2015 gemäß § 114 HGO fest und entlastet somit den Magistrat für die 
Führung der Geschäfte.
 
Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 2.339.578,32 € wird gemäß § 25 Abs. 3 
GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

 

Anlagen 

Jahresabschluss 2015
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0215/16
I/2/1/Bi/Sc
25.08.2016
Christina Bihn

Entschuldungsfonds - Bericht erstes Halbjahr 2016

Beratungsfolge:

Datum Gremium

12.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Rödermark ist seit dem Jahr 2013 und somit bereits im vierten Jahr unter dem Schutz-
schirm des Landes Hessen. Bisher konnten die mit dem Land Hessen vertraglich ver-
einbarten Ziele, im Wesentlichen die Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses, 
erreicht werden.
Mit dem nächstfolgenden Haushaltplan für die Jahre 2017 und 2018 wird ein weiterer 
Meilenstein abzubilden sein. Gemäß Schutzschirmvertrag darf das Ordentliche Er-
gebnis 2017 nur noch bei rund -942.000 € liegen. In 2018 muss der Ergebnishaushalt 
ausgeglichen sein und in den Finanzplanjahren 2019 und 2020, also mindestens für die 
Dauer von zwei Jahren, ausgeglichen bleiben. Erst danach ist die Stadt Rödermark aus 
dem Schutzschirmvertrag entlassen.

Das Schutzschirmgesetz und die zugehörige Verordnung sehen vor, dass alle Schutz-
schirmkommunen zweimal jährlich über den Erfolg ihrer Konsolidierungsmaßnahmen 
und den voraussichtlichen Stand des Ordentlichen Ergebnisses, hochgerechnet auf das 
Jahresende, zu berichten haben. Zum 31.08.2016 ist über das erste Halbjahr 2016 zu 
berichten gewesen.

Anlage 1 bildet den Zielerreichungsgrad des bisherigen Konsolidierungszeitraums ab 
(zum Stand 10.08.2016). 
Der Zielerreichungsgrad aller von der Stadtverordnetenversammlung von 2013 bis 
2016 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Konsolidierungspfad für 2016 aus heutiger 
Sicht eingehalten werden kann
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zu den Konsolidierungs-
maßnahmen für das erste Halbjahr 2016 zur Kenntnis.
 

Anlagen:
1.) Bericht zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades
2.) Defizitabbau 2013 bis 2016  
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Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

29.08.2016 06:45:27Letzte Änderung:

Berichtsnummer:

1. Halbjahr 2016Bericht

 1. Innere Verwaltung

 2. Sicherheit und Ordnung

 3. Schulträgeraufgaben

 4. Kultur und Wissenschaft

 5. Soziale Leistungen

 6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 7. Gesundheitsdienste

 8. Sportförderung

 9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.

10. Bauen und Wohnen

11. Ver- und Entsorgung

12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13. Natur- und Landschaftspflege

14. Umweltschutz

15. Wirtschaft und Tourismus

16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

Summe ordentliches Ergebnis

Abweichung vom vertraglich vereinbarten 
ordentlichen Ergebnis

52,04 75,76 39,23 12,67 0,05 -13,24 0,00 0,00

-133,05

-78,58

0,00

-128,99

-23,54

-315,40

0,00

-43,15

-5,46

-10,31

38,04

-121,70

-27,75

-2,24

-9,10

576,33

-284,90

2013

lt. Vertrag

-127,07

-77,54

0,00

-122,18

-23,96

-271,98

0,00

-44,70

-2,58

-12,23

37,57

-113,85

-23,75

-1,78

-8,19

559,38

-232,86

Status

gepr.RE

-128,37

-76,24

0,00

-120,30

-22,02

-301,27

0,00

-43,19

-5,03

-10,59

38,04

-109,02

-22,67

-2,30

-8,53

588,18

-223,31

2014

lt. Vertrag

-123,69

-78,14

0,00

-123,75

-20,10

-298,06

0,00

-35,30

-4,99

-8,89

34,92

-110,88

-22,23

-1,97

-8,44

653,97

-147,55

Status

gepr.RE

-126,09

-75,59

0,00

-114,00

-21,84

-294,36

0,00

-43,23

-4,59

-10,46

38,04

-94,03

-19,67

-2,35

-8,51

615,89

-160,79

2015

lt. Vertrag

-120,14

-80,17

0,00

-123,08

-23,33

-344,62

0,00

-43,39

-4,92

-9,09

34,29

-110,21

-20,58

-1,99

-8,23

733,90

-121,56

Status

gepr.RE

-123,33

-75,09

0,00

-101,99

-22,27

-287,49

0,00

-43,27

-3,75

-10,19

38,04

-87,07

-18,55

-2,40

-8,59

643,80

-102,15

2016

lt. Vertrag

-130,01

-82,72

0,00

-121,16

-23,98

-378,84

0,00

-42,23

-6,04

-10,91

30,07

-104,89

-18,85

-2,38

-9,00

811,46

-89,48

Status

akt.Hochrg

-120,39

-73,35

0,00

-77,37

-22,70

-292,01

0,00

-43,31

-3,49

-10,31

38,04

-88,91

-19,34

-2,45

-8,75

687,97

-36,37

2017

lt. Vertrag

-133,50

-80,02

0,00

-100,64

-31,26

-436,46

0,00

-44,01

-6,09

-8,71

34,30

-113,72

-26,10

-2,55

-9,96

922,40

-36,32

Status

Ansatz

-116,36

-70,67

0,00

-55,62

-23,12

-297,05

0,00

-43,35

-3,23

-10,42

38,04

-90,12

-20,10

-2,50

-8,92

717,01

13,59

2018

lt. Vertrag

-136,99

-78,79

0,00

-87,12

-31,87

-438,13

0,00

-44,54

-5,90

-8,89

34,30

-113,30

-27,24

-2,38

-10,22

951,42

0,35

Status

Ansatz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

lt. Vertrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Status

Ansatz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

lt. Vertrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Status

Ansatz



Konsolidierungsmaßnahmen

Summierte 
Konsolidierungs-

vorgabe 
2013-2016

2013 2014 2015 2016
Konsolidierungs-

ergebnis

1 Organisation und Gremien
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung 7.500 14.933 6.549 21.482

Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen 5.000 5.339 5.339

Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial 6.000 22.799 10.320 4.563 37.682

Reduzierung Miete und Nebenkosten 111.100 604 64.804 71.097 136.505

1.2 Organisation und Personal
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen 2.000 6.838 6.838

Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft 2.000 1.848 1.848

Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen 550 336 336

Kündigung von Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben 5.000 0

1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen 6.000 4.170 4.170

Reduzierung der Mittel für Treibstoff 1.000 1.090 1.090

Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.500 241 241

Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung 640 1.173 1.173

Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates 1.000 1.500 1.500

Reduzierung der Mittel für Dienstreisen von Mandatsträgern 1.000 1.500 1.500

Reduzierung der Verfügungsmittel 3.100 2.965 2.965

Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger 4.000 5.836 5.836

Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen 4.000 4.566 4.566

1.4 TuI

Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark 5.000 3.251 3.251

1.5 Standesamt
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof 90.000 25.000 69.000 94.000

Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt 4.500 1.506 1.506

1.6 Brandschutz
Reduzierung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 2.603 2.603

Erhöhung Feuerwehrgebühren 80.000 20.312 20.312

Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises 10.000 0

2 Finanzen

Reduzierung Miete und Nebenkosten 7.200 6.774 37 6.811

2.1 Finanzverwaltung, Controlling
Einsparung beim Sachaufwand 21.500 32.896 32.896

Personalreduzierung 61.456 29.221 51.463 24.585 105.269

2.2 Finanzbuchhaltung
Einsparung beim Sachaufwand 10.750 2.800 2.800

Personalreduzierung 61.456 7.715 24.585 32.300

2.3 Steuerverwaltung
Einsparung beim Sachaufwand 10.750 13.670 13.670

3 Öffentliche Ordnung
Reduzierung Miete und Nebenkosten 13.400 3.217 12.042 15.259

3.1 Bürgerbüro
weniger Fortbildung 3.000 6.654 6.654

Fachliteratur einmalig 500 2.253 2.253

Reisekosten 500 1.448 1.448

Wegfall der Rentenberatung 65.497 46.160 19.337 65.497

Europawahlen 2.500 30.411 30.411

Kommunalwahl 2.500 9.122 9.122
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Summierte 
Konsolidierungs-
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2013-2016

2013 2014 2015 2016
Konsolidierungs-

ergebnis

3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ringmaster 9.500 11.791 11.791

Freiwilliger Polizeidienst 3.500 2.087 2.087

Personalreduzierung 31.934 103.759 103.759

3.3 Verkehr
Kosten Dienst- und Schutzkleidung 3.000 4.845 4.845

Personalreduzierung 50.200 47.800 47.800

Erstattung Abschleppunternehmen 2.000 6.055 6.055

Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung 20.000 0

Stadtbus 90.000 94.000 79.509 173.509

Bahnhof Direkt / Mobil Bon 11.500 8.332 8.332

Fahrplanheft 8.500 8.000 8.000

4 Kinder, Jugend u. Senioren
Reduzierung Miete und Nebenkosten 148.600 773 43.851 7.814 52.438

04.1.01 Krabbelgruppen
Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen 11.136 6.331 6.331

Mehreinnahmen U3 HessKiFöG 12.370 0

Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz 34.920 0

04.1.02 Kindergarten
Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz 57.488 51.614 51.614

Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr 38.443 44.632 44.632

Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz 82.174 90.357 90.357

Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung 14.364 9.038 9.038

Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr 29.616 3.292 3.292

Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus 16.200 0

Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std. 100.977 86.171 86.171

Mehreinnahmen Kita HessKiFöG 129.128 0

Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG 3.000 0

Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG 7.000 0

Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen 162.000 0

Erhöhung Sozialstaffel 50.000 0

Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte) 50.000 0

Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60% 187.200 0

04.1.03 Schulkinderbetreuung
Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte 44.100 0

04.1.04 Mittagsverpflegung
Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen 63.000 0

Wegfall der 3er Pauschale beim Essen 12.240 10.560 10.560

Städt. Entlastung Kath. Kitas 4.200 0

U3 Einrichtungen Essensplätze 9.000 0

Schulkinderbetreuung 10.200 330.599 330.599

Optimierung der Essensversorgung 60.000 0
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04.1.05 Einrichtungen freier Träger
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita 44.250 68.528 68.528

Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3 48.384 74.000 74.000

Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung 31.664 9.363 9.363

Änderung Gruppengröße von 10 auf 12 56.160 0

Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG 128.300 0

Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG 40.000 26.945 26.945

04.1.06 Familienservice RömKids
Personalreduzierung 4.400 4.400 4.400

4.2 Jugend
Personalreduzierung 25.900 16.420 18.808 35.228

Reduzierung Berufspraktikant(in) 23.500 44.659 44.659

Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen 4.700 14.757 14.757

Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUZ) 2.000 0 0

4.3 Senioren, Sozialer Dienst
Personalreduzierung 31.700 31.700 31.700

Reduzierung bei Seniorenschifffahrt 4.000 2.700 2.700

Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier 3.000 0

Personalreduzierung 9.200 9.200 9.200

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt
Reduzierung Miete und Nebenkosten 223.000 18.018 63.028 37.211 118.257

5.1 Kultur
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle 18.500 10.831 8.500 19.331

Personalreduzierung 84.100 25.800 27.542 53.342

Reduzierung des städt. Kulturprogramms 55.000 18.983 18.983

5.2 Vereine, Ehrenamt
Reduzierung der Bücherei Urberach 9.000 0

Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren 15.350 0

Reduzierung Vereinsförderung 200.000 50.477 50.477

Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus 100.000 50.000 50.000 100.000

Reduzierung Zuschuss Musikschule 11.500 5.000 5.000

Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung 40.000 0

Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung 18.500 0

Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug 5.000 0

Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen 10.000 0

6 Bauverwaltung
Reduzierung Miete und Nebenkosten 5.400 14.629 14.629

Personalreduzierung 45.600 0

6.1 Stadtplanung
Einschränkung städtebaulicher Planungen 45.000 15.976 54.925 15.000 85.901

Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung 10.000 0

Reduzierung Orts und Regionalplanung 25.000 57.244 57.244

6.2 Liegenschaften
Privatisierung Tiefgarage 19.900 0

5% Einsparungen bei der Unterhaltung 8.000 23.993 4.000 27.993

Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung 10.000 0
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6.3 Tiefbau
Brunnen abschalten 10.000 8.000 8.000

Beleuchtung Reduzierung 130.000 0 0

Winterdienst Reduzierung 40.000 67.015 51.536 118.551

Brückenunterhaltung 40.000 52.645 17.305 69.950

Straßenunterhaltung Reduzierung 450.000 0

Grünpflege Reduzierung 187.500 26.105 26.105

Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung 20.000 0

Gewässerpflege 50% Reduzierung 40.000 11.231 11.231

6.4 Umwelt
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung 10.000 0

Grünflächenpflege Reduzierung 165.000 55.992 55.992

10 Büro des Bürgermeisters
Reduzierung Miete und Nebenkosten 1.550 1.330 1.330

10.1 Büro des Bürgermeisters
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen 3.000 0 0

Reduzierung der Aufträge an KBR 2.325 0 0

Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP 10.000 5.750 5.750

Sukzessiver Verzicht auf Printmedien 3.000 772 772

Reduzierung Europäische Partnerschaften 3.000 0

Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich 29.417 0

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung
Reduzierung Miete und Nebenkosten 900 738 738

11.1 Rechnungsprüfung
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA 31.422 12.073 10.087 9.262 31.422

12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung-
Reduzierung Miete und Nebenkosten 800 0 0

12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Einsparung beim Sachaufwand 25.685 38.233 29.483 13.527 81.243

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Erhöhung der Hundesteuer 82.800 76.605 76.605

Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3% 10.875 21.730 21.730

Erhöhung der Grundsteuer B von 360% auf 450% 1.163.636 1.245.682 1.245.682

erhöhte Gewerbesteuereinnahmen durch Wirtschaftsförderung. 1.350.000 245.458 1.094.933 471.213 1.811.604

14.1.02 Produktübergreifende Mittel
Reduzierung Miete und Nebenkosten 41.187 5.082 5.082

Personalreduzierung ATZ 248.000 156.990 29.674 186.664

7.696.949 6.361.431

Ergebnis aus "Ursprungsmaßnahmen" = 1.335.518 € weniger konsolidiert als 2013 angenommen.

Summe
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400.000 792.120 792.120

50.000 50.000 50.000

18.510 18.510 18.510

273.250 216.110 216.110

6.000 6.000 6.000

1.385 1.385 1.385

Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend 2.070 2.700 2.700

196.091 196.091 196.091

4.700 12.995 12.995

306.700 0 0

122.600 22.178 22.178

209.800 209.844 209.844

450.000 0 0

300.000 0 0

242.600 367.853 367.853

500.000 623.243 623.243

32.800 32.800 32.800

885.000 885.000 885.000

812.143 809.010 809.010

450.000 0 0

33.800 33.800 33.800

1.663.220 1.663.220 1.663.220

6.960.669 5.942.859Summe

Zinsersparnis

Nichtbesetzung einer Stelle TuI

Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2014

Erstattung Land für Schulkindbetreuung

Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule

Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2015

Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte) 2015

Gewerbesteuer Anhebung (Hebesatz von 350 auf 380 Punkte) 2015

Mehrertrag aus FAG

Schlüsselzuweisung

Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2014

mehr Gewerbesteuer netto 2014

Reduzierung Kontokorrentzinsen

Die Differenz zwischen der Konsolidierungsvorgabe und dem Konsolidierungsergebnis bei den Ersatzmaßnahmen resultiert im Wesentlichen aus der nicht vorgenommenen Entnahme

aus städtischen Gesellschaften (Entnahme war nicht erforderlich).

Personalkostenreduzierung 4.1

Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2015

Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2016

Landesförderung für Fachberatung

Nutzungsausfall Halle Urberach (Einsparung Miete)

Klimaschutzmanager erst ab 02/2014

Einkommensteuer

FamilienleistungsausgleichErsatzmaßnahmen

Durch hohe Kostensteigerungen (z. B. Kinderbetreuungskosten) sind weitere 
Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich geworden.
Endergebnis nach Ersatzmaßnahmen = 4.607.341 € mehr konsolidiert, als ursprünglich mit dem 
Land vereinbart.
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0232/16
I/2/1 He
06.09.2016
Hechler, Silvia

Doppelhaushalt 2017/2018

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.09.2016 Magistrat
27.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Der Magistrat legt den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2017/2018 zur Beratung 
vor.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung verweist den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 
2017/2018 zur Beratung in die Ausschüsse.
 

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

 

Anlagen
Doppelhaushaltsplan 2017/2018
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Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Beratungsfolge:

Datum Gremium

19.09.2016 Magistrat
27.09.2016 Magistrat
29.09.2016 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
11.10.2016 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung: 

Gemäß Ziffer 2 der Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu 
§ 97 der Hessischen Gemeindeordnung ist für das Investitionsprogramm ein 
gesonderter Beschluss durch die Gemeindevertretung notwendig.
 
Das Investitionsprogramm 2017 bis 2021 wird den Gremien zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt und ist dem Doppelhaushalt 2017/2018 als Anlage 
beigefügt.
 

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung verweist den Entwurf des Investitionsprogramms 
2017 bis 2021 zur Beratung in die Ausschüsse.
 

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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